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Vom Linguistic Turn, Pictorial Turn und Cultural Turn ist mir noch ganz schwindelig.
Nun komme ich gerade von einem Besuch auf dem Jubiläumskongress der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt. Da gäbe es viel zu berichten.
Aber Fleißarbeit ist meine Sache nicht. Ich will nur mitteilen, dass mein
Drehschwindel in Frankfurt durch den Spatial Turn neuen Anstoß bekam. Nicht nur,
weil es Veranstaltungen unter dieser Überschrift gab, sondern vor allem, weil die
Tagung in dem neiderregend wunderbaren Space des neuen Westend Campus der
Frankfurter Universität auf dem ehemaligen IG-Farben Gelände stattfand.
Doch es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Der nächste Turn kündigt sich an, und ich
will ihn hier schon einmal ausrufen, den Temporal Turn nämlich. Schuld sind die
Kulturwissenschaften. Für eine kulturwissenschaftlich inspirierte Rechtsforschung
wird eine lange Reihe von Themen empfohlen, darunter auch Raum und Zeit. [1]Eine
Aufzählung bietet der m. W. unveröffentlichte Förderungsantrag von Ulrich Haltern
und Christoph Möllers für eine Tagung »Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft«,
die 2006 im ZIF in … Continue reading
Raum und Zeit geben der Welt im Erleben der Menschen Struktur. Diese Struktur ist
primär natürlich, beim Raum durch die Gestalt der Erde und ihrer Landschaften, bei
der Zeit durch den Wechsel von Jahreszeiten, Tag und Nacht. Aber die natürliche
Struktur wird überlagert durch eine soziale. Die Landschaften sind durch Besiedlung
und Bauten gestaltet. Die Zeit erhält durch Kalender, Uhren und Gewohnheiten und
Pläne ihren Rhythmus. Der natürliche Rhythmus der Jahreszeiten und vor allem von
Tag und Nacht wird durch künstliche Vorgaben überlagert und ersetzt. Man kennt
Datum und Uhrzeit und ist pünktlich. Der Tagesablauf wird geregelt. Schulstunden,
Arbeitszeit und Bürostunden, Fahrpläne und Öffnungszeiten setzen sich gegenüber
individuellen Befindlichkeiten durch. Die Zeiten für Arbeit, Ruhe und Vergnügen sind
weitgehend fremdbestimmt, und daran haben sich alle wie selbstverständlich
gewöhnt. Das alles ist als vorrechtliche Sozialdisziplinierung vielfach beschrieben
worden. [2]Je nach Geschmack zitiert man hier Foucault, Oestreich, Treiber und
Steiner und andere mehr.
Zeit korrespondiert mit Kausalität, denn Kausalität wird als eine zeitliche Abfolge
von Ereignissen gedacht. Die Wahrnehmung der Vergangenheit durch
Rechtsgeschichte und historische Soziologie bringt Periodisierungen hervor, die auf
das Verständnis des aktuellen Rechts zurückwirken. Für den Alltagsgebrauch sind
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es die sog. Narrationen, die das Recht zeitlich gliedern. Monoton wird beklagt, dass
die Beziehung zwischen Recht und Zeit wissenschaftlich vernachlässigt worden sei.
[3]Z. B. von Rebecca R. French, Time in the Law, University of Colorado Law Review
72, 2001, 663-748/663: »Time is always necessary in the law, yet it is rarely
examined.«. Tatsächlich ist die Literatur zum Thema gar nicht so spärlich. [4]David
M. Engel, Law, Time, and Community, Law and Society Review 1987, 605-638; Carol
J. Greenhouse, Just in Time: Temporality and the Cultural Legitimation of Law, Yale
Law Journal 98, 1631-1651; … Continue reading
Überall im Recht ist die Zeit präsent, beim Alter von Personen, in Fristen und
Terminen, bei der Verjährung, der Dauer einer Strafe usw. usw. Das ist trivial. Aber
die Kulturwissenschaften leben davon, Trivialitäten hochzustilisieren. Positivität des
Rechts bedeutet Änderbarkeit und begründet damit auch ein Zeitphänomen. Das ist
durch Niklas Luhmann zu einem klassischen Thema der Rechtssoziologie geworden.
Bei Luhmann findet man sicher auch eine theoretische Verpackung. Von Anfang an
gehört die »Zeitdimension« zu der Begriffstrias, mit der er die Generalisierung von
Erwartungen beschreibt. Die »Zeitlichkeit des Rechts« ist im »Recht der
Gesellschaft« ein durchgehendes Thema. Hier wird die Zeitdimension sogar
grundlegend für die Bestimmung der Funktion des Rechts. [5]Das Recht der
Gesellschaft, 1995, S. 125 ff. Man muss man nicht unbedingt Luhmanns
Paradoxologie übernehmen, wie sie in der These zum Ausdruck kommt, eine
zirkuläre Definition der Rechtsgeltung könne nur durch zeitliche Asymmetrisierung
unsichtbar gemacht werden [6]Ebenda S. 109.. Unverzichtbar ist aber Luhmanns
Konzeption der Gesellschaft und damit des Rechts als
Kommunikationszusammenhang. Gesellschaftliche Zeit entsteht dadurch, dass eine
Kommunikation im Abstand von mehr als einer logischen Sekunde an die andere
andockt. [7]So gesprächsweise in Frankfurt Fatimah Kastner. So formuliert es
Luhmann selbst:

Auch wenn die einzelne Kommunikation nur einen kurzen Moment dauert,
sondern im Moment ihrer Aktualisierung schon wieder verschwindet, ist
sie doch darauf angewiesen, sich durch rekursive Vernetzung in der Zeit
zu bestimmen, das heißt: sich auf bereits gelaufene Kommunikation und
auf künftige Anschlußmöglichkeiten zu beziehen. Jede Kommunikation
bindet daher Zeit insofern, als sie bestimmt, von welchem Systemzustand
die weitere Kommunikation auszugehen hat. [8]Ebenda S. 126.

Wenn man das Recht mit Luhmann als Kommunikationszusammenhang betrachtet,
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fallen mir sogleich medientheoretische Anwendungsmöglichkeiten ein.
Von Harold Innis [9]Harold A. Innis, The Bias of Communication, 1951, mehrfach neu
aufgelegt. stammt die These, dem jeweils dominierenden Kommunikationsmedium
sei ein »bias«, eine Voreinstellung zugunsten bestimmter gesellschaftlicher
Interessen und Organisationsformen inhärent. Innis stellte dabei auf das materielle
Substrat der Kommunikation − Stein oder Tontafeln, Pergament, Papyrus und
Papier und schließlich Elektrizität − ab. Maßgebliche Eigenschaften von Stein und
Tontafeln sind räumliche Bindung und Dauerhaftigkeit, die die Zeitdimension und
damit Tradition und Hierarchie begünstigen sollen. Das leicht transportable Papier
dagegen ermöglicht die Ausdehnung der Herrschaft in den Raum, der Druck durch
preiswerte Vervielfältigung eine soziale Breitenwirkung und die Elektrizität
schließlich durch ihre Geschwindigkeit den sozialen Wandel.
Mit den juristischen Zeitschriften, die die Zeit schon im Titel führen, hat sich jüngst
Oliver M. Brupbacher befasst: [10]Die Zeit des Rechts, Experimente einer Moderne in
Zeitschriften, 2010.

Durch die hochgradige Selektivität ihrer periodischen Mitteilungen
machen die Zeitschriften die Welt des Rechts selbst größer und
unübersichtlicher. In der Zeitdimension: in Strategien des verzeitlichten
Nacheinanders bewältigbarer Informationseinheiten, der Fokussierung auf
die jeweilige datierte Gegenwart und der Latentstellung von
Sinnüberschüssen, findet das Recht Lösungsformen für eine der Welt der
Moderne adäquate Komplexität des Rechts.

Die Zeitlichkeit des Rechts korrespondiert mit der Zeitperspektive der Gesellschaft.
Besonders interessant ist natürlich, wie sich die Zeitperspektive wandelt. Zu
beobachten sind gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite Beschleunigung:
Die Beschleunigung von Transport- und Kommunikationsvorgängen durch die
moderne Technik und die (dadurch beförderte) Globalisierung der Wirtschaft mit
dem daraus folgenden Konkurrenzdruck haben zu einer Art Nonstop-Gesellschaft
geführt. Die rechtliche Regelung von Feiertagen und Ladenschluss, Arbeitszeiten
und Fristen aller Art muss darauf reagieren. Die Rechtssoziologie beobachtet
besonders die Auswirkungen auf Arbeit und Familie.
Auf der anderen Seite steht die Dehnung der für relevant angesehenen Zeit.
Traditionelle Verjährungsvorstellungen sind zu einem erheblichen Teil obsolet
geworden. 1949 verjährte die Verfolgung von Mord noch in 20 Jahren. Dann wurde
diese Verjährungsfrist im Blick auf die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen auf
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30 verlängert, und als 1979 auch diese Spanne ablief, ganz aufgehoben. Aber auch
zivilrechtliche Wiedergutmachungsansprüche werden heute ohne Rücksicht auf
Fristen zugelassen. Hier sind ganz deutlich die rechtlichen Konsequenzen einer
Neubewertung von Kolonialismus und Sklaverei, Naziverbrechen und sozialistischen
Diktaturen zu spüren. Die Konsequenz ist eine »Vermessung der Geschichte durch
die Gerichte« [11]Angelika Nußberger, Die Vermessung der Geschichte durch die
Gerichte, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31. 7. 2010; ferner Lukas H. Meyer
(Hg.), Justice in Time, Responding to Historical … Continue reading. Rückwirkende
Moralisierung schlägt auf das Recht durch.
Auch Erinnern und Vergessen sind zeitbezogene Tätigkeiten. Auf dem Kongress in
Frankfurt wurden sie mehrfach mit dem Recht in Zusammenhang gebracht. In einer
Veranstaltung der Sektion Entwicklungssoziologie sprach Anika Oettler
[12]»Transitional Justice zwischen globalen Normen und lokalen Verhältnissen«. über
den »Aufarbeitungsimperativ«, der politische Übergänge mit einer
Vergangenheitsbewältigung durch Gerichtsverfahren, Wahrheitskommissionen,
Lustrationen oder Reparationen verbindet. Als »Transitional Justice« erhält das
Phänomen einen neuen Namen. In einer Ad-Hoc-Gruppe über »Erinnern und
Vergessen im Kontext transnationaler Gesellschaften« wurde das Thema von
Fatima Kastner aufgenommen. [13]Das Recht des Vergessens: Zur transnationalen
Diffusion von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen aus systemtheoretischer
Perspektive. (Eine Möglichkeit der Aufarbeitung mit noch etwas größerem
Zeitabstand bieten die Historikerkommissionen, wie sie in Deutschland für
Organisationen beliebt sind, zuletzt beim Auswärtigen Amt.) Auch ein
rechtsoziologisch höchst relevanter Vortrag von Hans Dembowski über die
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in Indien fügt sich in den Temporal Turn. [14]Die
Gleichzeitigkeit von Vorgestern und Übermorgen – Staats-, Rechts- und
Nationenverständnis in Indien.
Diese Andeutungen sollten ausreichen, um die Ausrufung des Temporal Turn für die
Rechtssoziologie und darüber hinaus zu rechtfertigen. [15]Nachtrag vom 7. 11. 2010:
Nicht ganz selten mache ich die Erfahrung, dass ironisch gemeinte Beiträge oder
Sätze von den Lesern meines Blogs ernst genommen werden. Ich habe Anlass zu
der … Continue reading
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Nachtrag vom 7. 11. 2010: Nicht ganz selten mache ich die Erfahrung, dass
ironisch gemeinte Beiträge oder Sätze von den Lesern meines Blogs ernst
genommen werden. Ich habe Anlass zu der Klarstellung, dass ich natürlich
keinen Temporal Turn für Rechtssoziologie ausrufen will. Ich hatte gehofft,
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Ähnliche Themen

Paradoxologen unter sich. Anmerkungen zu Amstutz/Fischer-Lescano (Hg.),
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Paradoxien – Absinth der Rechtstheorie, neu angeboten von Philipp Sahm
Warum ist Luhmann so bedeutend und warum gehe ich auf Distanz?
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